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§ 1  Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
Der Verein trägt den Namen „KulturMeileNordstadt“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und 
führt nach der Eintragung den Zusatz „e.V.“ im Namen. Sitz des Vereins ist Dortmund. Das Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 
(1) Der Verein wendet sich vorrangig der Förderung von Kunst und Kultur in der Dortmunder Nordstadt zu. Er 
hat sich zum Ziel gesetzt, Kunst und Kultur als Qualitäts- und Image-, und Standortfaktor der Dortmunder 
Nordstadt sichtbar zu machen, zu fördern und der Allgemeinheit zu verdeutlichen. Der Verein verfolgt hierbei 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne von §§ 51 ff Abgabenordnung durch die 
Umsetzung der dort angegebenen speziellen Zwecke.  
 
(2) Zur Verwirklichung des Satzungsziels plant der Verein insbesondere: 
 
- durch künstlerische und kulturelle Veranstaltungen die Öffentlichkeit auf das abwechslungsreiche Kultur-
angebot der Dortmunder Nordstadt aufmerksam zu machen und einzubinden, 
 
- die Einrichtung sowie dauerhafte Pflege und Unterhaltung eines Internetauftritts, der insbesondere über das 
Kulturangebot der Dortmunder Nordstadt informieren soll, 
 
- begleitend Treffen zu organisieren, um den Dialog zwischen den einzelnen Kulturakteuren/-innen und 
Kultursparten untereinander und mit Interessenvertretern/-innen1 aus Politik und Wirtschaft zu intensivieren,  
 
- die Wahrnehmung der Dortmunder Nordstadt als Kunst- und Kulturstandort in überregionalen Projekten 
voranzutreiben.  
 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des 
Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 3  Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden wie auch eine juristische Person des öffentlichen 
oder privaten Rechts. Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern, Fördermitgliedern und Ehrenmit-
gliedern.  

                                                 
1 Bei dieser Erstnennung einer geschlechtlichen Zuordnung wurde sowohl die maskuline als auch die feminine Schreibweise verwendet. 
Im Folgenden wird aus Gründen der einfacheren Bearbeitung nur die  „maskuline“ Schreibweise verwendet. Wir weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass die feminine Schreibweise sehr wohl mitgedacht ist! 
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(2) Ordentliches Mitglied kann jeder werden, der im Bereich Kunst und Kultur in und/oder für die Nordstadt 
aktiv ist und Kunst und Kultur öffentlich verfügbar macht. Sowie jeder, der Bereitschaft zeigt mit aktiver Arbeit, 
ehrenamtlich und idealistisch die Aufgaben des Vereins zu unterstützen. Jedes ordentliche Mitglied besitzt das 
aktive und passive Wahlrecht sowie das Antrags-, Stimm- und Rederecht auf Mitgliedsversammlungen. 
 
(3) Fördermitglied kann jeder werden, der sich zwar nicht aktiv betätigt, jedoch die Ziele und den Zweck des 
Vereins durch Zahlung des entsprechenden Mitgliedsbeitrags fördert und unterstützt. Fördermitglieder besit-
zen das Rede- und Antragsrecht auf Versammlungen, jedoch kein Stimm- oder das aktive Wahlrecht. 
 
(4) Zum Ehrenmitglied können natürliche Personen ernannt werden, die sich in besonderer Weise um den 
Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. Ehrenmit-
glieder besitzen das Rede- und Antragsrecht auf Versammlungen, jedoch kein Stimm- oder aktives Wahlrecht. 
  
(5) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Darüber entscheidet der Vorstand. Gegen eine ablehnende 
Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zugang schriftlich Beschwerde eingelegt werden, über die 
von der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung entschieden wird. Die Beschwerdeentscheidung wird 
schriftlich zugestellt. Ein Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht. Die Mitgliedschaft beginnt bei Annahme 
durch den Vorstand mit dem Eingang des unterzeichneten Beitrittsantrages.  
 
(6) Die Mitgliedschaft endet  
 

a) mit dem Tod (natürliche Person) oder der Auflösung (juristische Person) des Mitglieds,  
b) durch Streichung aus der Mitgliederliste, 
c) durch Austritt, 
d) durch Ausschluss aus dem Verein. 

 
(7) Der Austritt muss schriftlich gegenüber mindestens einem Vorstandsmitglied erklärt werden. Er ist nur unter 
Einhaltung einer Frist von zwei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres möglich.  
 
(8) Hat ein Mitglied den fälligen Beitrag nicht geleistet, so wird es nach 2 Wochen zu einer schriftlichen 
Stellungnahme aufgefordert. Falls nach einem Monat nach Fälligkeit der zu leistende Mitgliedsbeitrag nicht 
eingegangen ist, wird das Mitglied schriftlich per Einschreiben gemahnt und darauf hingewiesen, dass es, 
wenn der Beitrag nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Mahnschreibens eingeht, aus der Mitglie-
derliste gestrichen wird. Das sodann säumige Mitglied wird vom Vorstand aus der Mitgliederliste gestrichen. 
Dies wird dem Mitglied formlos mitgeteilt. 
 
(9) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in schwer wiegender Weise gegen 
die Interessen des Vereins verstoßen hat. Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mit-
gliederversammlung mit einfacher Mehrheit. Der Vorstand hat dem betroffenen Mitglied mindestens zwei 
Wochen vor der Mitgliederversammlung den Ausschließungsantrag mit Begründung in Abschrift zu übersen-
den. Eine schriftliche Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes ist der Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu 
bringen. Der Ausschließungsbeschluss wird dem Mitglied durch den Vorstand schriftlich mitgeteilt und wird 
mit dem Zugang wirksam.  
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(10) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mit-
gliedsverhältnis. Bei der Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am Vereinsver-
mögen. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich 
ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 
 
§ 4 Rechte der Mitglieder 
 
Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und dessen Unterstützung im Rahmen 
der satzungsmäßigen Aufgaben des Vereins in Anspruch zu nehmen. 
 
§ 5  Mitgliedsbeiträge 
 
(1) Jedes Mitglied hat in Geld einen Mitgliedsbeitrag zu leisten. Die Mitgliedsbeiträge können je nach Art der 
Mitgliedschaft unterschiedlich hoch festgelegt werden. 
 
(2) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung bestimmt.  
 
(3) Der Beitrag ist jährlich im Voraus zu zahlen.  
 
§ 6  Organe  
 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
§ 7 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus drei Personen, dem Vorsitzenden sowie zwei stellvertretenden Vorsitzenden. 
Optional können bis zu vier weitere Vorstandsmitglieder gewählt werden. 
 
(2) Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB 
(Vertretungsvorstand). Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder durch 
einen der stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Arbeitnehmer des Vereins dürfen nicht Mitglieder des 
Vertretungsvorstandes sein. 
 
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Bis zu einer 
Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt. Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, kann der Gesamt-
vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen. 
   
(4) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben, soweit sie nicht durch 
die Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
 

a) Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 
 b) Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung. 
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Die Leitung der Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder einen der stellvertretenden  
    Vorsitzenden. 
c) Die Aufstellung des Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, Buchführung, Erstellung des Jahres- 
    berichtes. 
d) Abschluss und Beendigung von Arbeitsverträgen. 

 
(5) Der Vorstand ist in seinen Sitzungen beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und mindestens die 
Hälfte der Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder ein stellvertretender Vorsitzender, anwesend sind. Die Ein-
ladung erfolgt schriftlich oder per E-Mail durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen 
der stellvertretenden Vorsitzenden – auch in Eilfällen – spätestens eine Woche vor der Sitzung. Der Mitteilung 
einer Tagesordnung bedarf es nicht.  
 
(6) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden 
Vorsitzenden, der die Vorstandssitzung leitet. 
 
§ 8  Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht dem Vorstand obliegen. Sie ist 
ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 
 

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Geschäftsjahr, 
b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, Entlastung des Vorstandes, 

 c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge, 
d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

 e) Änderung der Satzung, 
 f) Auflösung des Vereins, 
 g) Entscheidung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages, 
 h) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

i) Mitwirkung beim Ausschluss von Mitgliedern 
 
(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Wahl der Rechnungsprüfer und die Entgegennahme des 
Rechnungsprüfungsberichtes der Rechnungsprüfer. 
 
(3) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im Februar eines jeden Jahres statt. Eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen 
Gründen beschließt oder ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung vom 
Vorstand verlangt. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden oder einem stellvertretenden Vorsitzenden 
schriftlich unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einbe-
rufen. Der Fristablauf beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens (per Post oder E-mail) 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die dem 
Vertretungsvorstand zuletzt bekannt gegebene Anschrift gerichtet wurde. Jedes Mitglied kann bis spätestens 
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eine Woche vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. 
Danach und in der Mitgliederversammlung gestellte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können nur 
durch Entscheidung der anwesenden, stimmberechtigten Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit zuge-
lassen werden. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem 
stellvertretenden Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mitglied des Vorstandes geleitet. 
Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Für die Dauer der Durchführung 
von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung einen Wahlausschuss. 
 
(6) Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. Die Art der Abstimmung bestimmt der 
Versammlungsleiter, wenn ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder ein anderes Stimmrechtsverfahren 
verlangen. Vorstandswahlen erfolgen durch schriftliche geheime Abstimmung.  
 
(7) Alle ordentlichen Mitglieder haben nur eine Stimme auf der Mitgliederversammlung, die sie persönlich 
wahrnehmen müssen. Natürliche Personen sowie juristische Personen haben jeweils nur eine Stimme. 
Juristische Personen geben zu Beginn der Versammlung der Versammlungsleitung an, durch welche natür-
liche Person sie sich vertreten lassen werden.  
 
(8) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mit-
glieder, bei Änderung des Vereinszwecks und Auflösung des Vereins mindestens die Hälfte anwesend ist. Für 
den Fall der Beschlussunfähigkeit muss der Vorsitzende innerhalb von zwei Wochen eine neue Mitglieder-
versammlung mit derselben Tagesordnung einberufen, die unabhängig von der Zahl der anwesenden Mit-
glieder beschlussfähig ist. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmüber-
tragungen sind nicht zulässig. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als 
abgelehnt. 
 
(9) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die Änderung des 
Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine solche von 3/4 erforderlich.  
 
(10) Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln gewählt, zuerst der Vorsitzende, dann der oder die beiden 
stellvertretenden Vorsitzenden und zuletzt die übrigen Mitglieder. Es gilt der Kandidat als gewählt, der mehr 
als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Ist diese Stimmenzahl nicht erreicht worden, 
findet im zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten statt, die die meisten Stimmen 
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Versammlungsleiter durch Ziehung eines Loses. 
 
(11) Das Versammlungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen. 
Es muss enthalten: 
 

- Ort und Zeit der Versammlung 
- Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers 
- Zahl der erschienenen Mitglieder 
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit 
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- die Tagesordnung 
- die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der Nein-Stimmen, Enthal- 
  tungen, ungültigen Stimmen), die Art der Abstimmung 
- Satzungs- und Zweckänderungsanträge 
- Beschlüsse, die wörtlich aufzunehmen sind. 

 
(12) Die Mitgliederversammlung kann sich eine Geschäftsordnung geben.  
 
§ 9  Rechnungsprüfer 
 
(1) Der Verein hat bis zu zwei Rechnungsprüfer, die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt werden. 

(2) Sie prüfen die Jahresabrechnung des Vorstandes und nehmen zu seiner Entlastung Stellung.  
 
(3) Die Rechnungsprüfer dürfen weder dem Vorstand angehören noch Angestellte des Vereins sein. 
 
§ 10  Auflösung/ Liquidation des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 8 geregelten 
Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 
Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die 
vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund 
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke wird das Vermögen des Vereins zu gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken verwendet. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft zwecks Verwendung zur Förderung von Kunst und Kultur. 
 


